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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Türkom-
munikationssystem (1) für die Kommunikation zwischen
einer in einem Außenbereich (51) eines Bauwerks (5)
befindlichen Person und einer in einem Innenbereich (52)
des Bauwerks (5) befindlichen Person, wobei der Außen-
bereich (51) von dem Innenbereich (52) durch eine Tür
(9) abtrennbar ist. Das Türkommunikationssystem (1)
umfasst wenigstens einem Außengerät (2), das zur orts-
festen Anordnung in dem Außenbereich (51) vorgesehen
ist, und wenigstens einem von dem Außengerät (2) räum-
lich separaten Innengerät (3), das zumindest von dem
Innenbereich (52) aus über wenigstens eine drahtlose
Kommunikationsverbindung (7) mit dem Außengerät (2)
verbindbar ist. Zusätzlich ist wenigstens eine elektroni-

sche Steuereinrichtung (4) vorgesehen, die ausgebildet
ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Auslöseereig-
nis, das durch eine in dem Außenbereich (5) befindliche
Person ausgelöst und mittels des Außengeräts (2) de-
tektiert wird, Steuersignale (80) zum Steuern wenigstens
einer Anwesenheitssimulationsvorrichtung (8, 81, 82, 83,
84, 85) zu erzeugen, um in einer für die in dem Außen-
bereich (51) befindliche Person wahrnehmbaren Weise
die Anwesenheit einer Person in dem Innenbereich (52)
zu simulieren. Dabei umfasst die wenigstens eine Anwe-
senheitssimulationsvorrichtung (8, 81, 82, 83, 84, 85) we-
nigstens eine an dem Außengerät (2) vorgesehene elek-
tronisch steuerbare Stimmausgabe (85).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Türkom-
munikationssystem nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, ein Außengerät für ein solches Türkommuni-
kationssystem sowie ein Verfahren zum Betrieb eines
Türkommunikationssystems.
[0002] Türkommunikationssysteme werden häufig für
die Kommunikation zwischen einer in einem Außenbe-
reich eines Bauwerks befindlichen Person und einer in
einem Innenbereich des Bauwerks befindlichen Person
eingesetzt, wobei der Außenbereich von dem Innenbe-
reich durch eine Tür abtrennbar ist. Beispielsweise kann
ein herkömmliches Türkommunikationssystem eine Ge-
gensprechanlage umfassen, mittels derer ein Bewohner
von dem Innenbereich aus mit einem in dem Außenbe-
reich befindlichen Besucher kommunizieren kann, bevor
der Bewohner dem Besucher gegebenenfalls durch Öff-
nen der Tür den Zutritt zu dem Innenbereich gewährt.
[0003] Derartige Türkommunikationssysteme weisen
üblicherweise wenigstens ein Außengerät, welches zur
ortsfesten Anordnung in dem Außenbereich vorgesehen
ist, und wenigstens ein von dem Außengerät räumlich
separates Innengerät auf. Dabei ist das Innengerät über
eine Kommunikationsverbindung mit dem Außengerät
verbindbar. Bei herkömmlichen Türkommunikationssys-
temen ist das Innengerät häufig ortsfest in dem Innen-
bereich angeordnet und mit dem Außengerät, beispiels-
weise über Zwei- oder Vierdrahttechnik, verkabelt, so
dass für die Kommunikation eine kabelgebundene Kom-
munikationsverbindung hergestellt werden kann.
[0004] Im Stand der Technik sind ferner Türkommuni-
kationssysteme bekannt, bei welchen Daten wenigstens
streckenweise drahtlos übertragen werden. So be-
schreibt die DE 20 2012 012 542 U1 eine Türsprechan-
lage mit einer Türstation, die zusammen mit einem Ser-
ver-Computer und einer WLAN-Basisstation in einem
Netzwerk installiert ist. Dabei ist die WLAN-Basisstation
über eine drahtlose WLAN-Verbindung mit einem mobi-
len Computer, beispielsweise einem Smartphone oder
einem Tablet-Computer, verbindbar, und die Türstation
erzeugt und/oder empfängt Daten, die in das Netzwerk
übertragen werden. Der Server-Computer überträgt von
der Türstation erzeugte Dateninhalte über das Netzwerk
und die WLAN-Verbindung an den mobilen Computer,
und von dem mobilen Computer erzeugte Dateninhalte
über die WLAN-Verbindung über das Netzwerk an die
Türstation.
[0005] Türkommunikationssystemen der eingangs ge-
nannten Art tragen mit Blick auf den Zugang von Perso-
nen zu dem Innenbereich zu einer erhöhten Sicherheit
bei, indem sie es einem anwesenden Bewohner erlau-
ben, vor dem Öffnen der Tür mit dem Besucher zu kom-
munizieren und ggf. über Video einen visuellen Eindruck
von dem Besucher zu erhalten, um ihn ggf. als zugangs-
berechtigt zu authentifizieren. Hierbei ist eine aktive In-
teraktion des Bewohners mit dem Türkommunikations-
system erforderlich. Bei Abwesenheit des Bewohners

von dem Innenbereich bzw. wenn der Besucher sich mo-
mentan nicht in der Nähe des Innengerätes aufhält oder
keine Gelegenheit zu der Interaktion mit dem Türkom-
munikationssystem hat, erhält auch ein zugangsberech-
tigter Besucher folglich keinen Zugang zu dem Innenbe-
reich. Andererseits kann eine unberechtigte Person in
diesem Fall den Eindruck erhalten, dass kein Bewohner
zu Hause und der Innenbereich dementsprechend mo-
mentan unbewacht ist, wodurch die unberechtigte Per-
son ggf. motiviert werden kann, sich unberechtigt Zutritt
zu dem Innenbereich zu verschaffen.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Türkommunikationssystem insbesondere
unter dem Aspekt der Sicherheit zu verbessern und die
vorgenannten Nachteile zu überwinden.
[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Türkommunika-
tionssystem nach Anspruch 1, mit einem Außengerät für
ein Türkommunikationssystem nach Anspruch 6 sowie
mit einem Verfahren zum Betrieb eines Türkommunika-
tionssystems nach Anspruch 7 gelöst.
[0008] Ein erster Erfindungsaspekt betrifft ein Türkom-
munikationssystem für die Kommunikation zwischen ei-
ner in einem Außenbereich eines Bauwerks befindlichen
Person und einer in einem Innenbereich des Bauwerks
befindlichen Person, wobei der Außenbereich von dem
Innenbereich durch eine Tür abtrennbar ist, mit

- wenigstens einem Außengerät, das zur ortsfesten
Anordnung in dem Außenbereich vorgesehen ist
und

- wenigstens einem von dem Außengerät räumlich se-
paraten Innengerät, das zumindest von dem Innen-
bereich aus über wenigstens eine drahtlose Kom-
munikationsverbindung mit dem Außengerät ver-
bindbar ist.

Dabei kann die Kommunikation zwischen der Person in
dem Außenbereich und der Person in dem Innenbereich
über die drahtlose Kommunikationsverbindung erfolgen.
[0009] Erfindungsgemäß umfasst das Türkommunika-
tionssystem wenigstens eine elektronische Steuerein-
richtung, die ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigs-
tens einem Auslöseereignis, das durch eine in dem Au-
ßenbereich befindliche Person ausgelöst und mittels des
Außengeräts detektiert wird, Steuersignale zum Steuern
wenigstens einer Anwesenheitssimulationsvorrichtung
zu erzeugen, um in einer für die in dem Außenbereich
befindliche Person wahrnehmbaren Weise die Anwesen-
heit einer Person in dem Innenbereich zu simulieren. Da-
bei umfasst die wenigstens eine Anwesenheitssimulati-
onsvorrichtung wenigstens eine an dem Außengerät vor-
gesehene elektronisch steuerbare Stimmausgabe. Die
steuerbare Stimmausgabe kann insbesondere eine Ein-
richtung zur Speicherung und zur vernehmbaren Wie-
dergabe einer Stimmnachricht aufweisen.
[0010] Mittels der elektronisch steuerbaren Stimmaus-
gabe kann simuliert werden, dass ein Bewohner von dem
Innenbereich aus mit der Person im Außenbereich kom-
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muniziert. Beispielsweise kann mittels der elektronisch
steuerbaren Stimmausgabe in Abhängigkeit der Steuer-
signale eine zuvor aufgenommene Sprachnachricht der
Art "Kann ich Ihnen helfen?" ausgegeben werden, um
bei einer Person in dem Außenbereich den Eindruck zu
erwecken, dass der Innenbereich momentan bewohnt
ist. Hierdurch kann eine nicht autorisierte Person in dem
Außenbereich abgeschreckt werden, einen Einbruchs-
versuch in den Innenbereich zu unternehmen.
[0011] In einer Variante kann die wenigstens eine
Anwesenheitssimulationsvorrichtung wenigstens eine
weitere an dem Bauwerk und/oder an dem Außengerät
vorgesehene elektronisch steuerbare Einrichtung auf-
weisen. Beispielsweise kann die Anwesenheitssimulati-
onsvorrichtung eine Beleuchtungsvorrichtung in oder an
dem Bauwerk umfassen. Alternativ oder zusätzlich kann
die Anwesenheitssimulationsvorrichtung beispielsweise
eine Musikanlage, ein Fernsehgerät und/oder eine
fremdkraftbetätigbare Jalousie umfassen.
[0012] Das Außengerät und/oder das Innengerät kann
die elektronische Steuereinrichtung insgesamt oder we-
nigstens teilweise umfassen. So kann die Steuereinrich-
tung beispielsweise ganz oder wenigstens teilweise von
einer in dem Außengerät angeordneten Platine mit einer
darauf implementierten Steuerlogik gebildet werden. Al-
ternativ oder zusätzlich kann die elektronische Steuer-
einrichtung ganz oder wenigstens teilweise in dem In-
nengerät angeordnet sein. In einer Variante kann eine
gesonderte Einheit, beispielsweise ein Computer-Ser-
ver, vorgesehen sein, welche vorzugsweise in dem In-
nenbereich angeordnet ist und die elektronische Steuer-
einrichtung ganz oder wenigstens teilweise umfasst.
[0013] In einer Ausführungsform ist das Außengerät
von einem Gehäuse umfasst. Dabei kann die mindestens
eine elektronische Steuereinrichtung beispielsweise in
dem Gehäuse des Außengeräts angeordnet sein.
[0014] Das Innengerät kann insbesondere ein Mobil-
gerät, wie z.B. ein Notebook, ein Tablet-PC oder ein
Smartphone sein. Dabei kann die Steuereinrichtung
ganz oder wenigstens teilweise von einer Computerein-
heit des Mobilgeräts gebildet werden, in welcher eine
entsprechende Steuerlogik implementiert ist. Das Innen-
gerät kann jedoch auch stationäre Geräte, wie zum Bei-
spiel einen Desktop-PC oder ein Fernsehgerät umfas-
sen. Auch bei einem derartigen stationären Innengerät
kann die elektronische Steuereinrichtung ganz oder we-
nigstens teilweise in einer Computereinheit mit einer ent-
sprechenden Steuerlogik ausgebildet sein. Das Innen-
gerät ist ausgebildet, wenigstens von dem Innenbereich,
über die drahtlose Kommunikationsverbindung mit dem
Außengerät verbunden zu werden. Es kann gemäß einer
Ausführungsvariante aber auch vorgesehen sein, dass
die drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen dem
Innengerät und dem Außengerät auch hergestellt wer-
den kann, wenn das Innengerät sich außerhalb des In-
nenbereichs befindet. So kann der Bewohner beispiels-
weise auch dann über sein Smartphone mit dem Außen-
gerät kommunizieren, wenn er nicht zu Hause ist.

[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsvariante sind
die Steuersignale drahtlos von der elektronischen Steu-
ereinrichtung an die Anwesenheitssimulationsvorrich-
tung übertragbar. Beispielsweise können die elektroni-
sche Steuereinrichtung und eine ansteuernde Einheit der
Anwesenheitssimulationsvorrichtung über ein drahtlo-
ses Kommunikationsnetzwerk, wie zum Beispiel ein
passwortgeschütztes WLAN-Netzwerk, verbindbar sein.
Eine besonders einfache Integration des Türkommuni-
kationssystems in eine gegebenenfalls bereits vorhan-
dene Wireless-Infrastruktur des Bauwerks wird somit er-
möglicht. Dies erlaubt ein flexibles und kostengünstiges
Nachrüsten eines erfindungsgemäßen Türkommunikati-
onssystems an einem Bauwerk.
[0016] In einer weiteren Ausführungsvariante ist die
elektronische Steuereinrichtung ferner ausgebildet, in
Abhängigkeit von Daten, die von dem Außengerät
und/oder dem Innengerät bereitgestellt werden, ein Frei-
gabesignal zum Betätigen wenigstens eines Funkschlos-
ses zu erzeugen, welches an der Tür angeordnet ist. Da-
bei kann insbesondere vorgesehen sein, dass das Frei-
gabesignal wenigstens streckenweise drahtlos von der
elektronischen Steuereinrichtung an das Funkschloss
übertragbar ist. Beispielsweise kann die Übertragung
des Freigabesignals von der elektronischen Steuerein-
richtung an das Funkschloss wenigstens streckenweise
über eine Funkverbindung erfolgen. Das Freigabesignal
kann z.B. von dem Bewohner durch eine manuelle Ein-
gabe an dem Innengerät ausgelöst werden.
[0017] Alternativ oder zusätzlich kann das Freigabesi-
gnal auch durch eine Eingabe an dem Außengerät aus-
gelöst werden. In diesem Zusammenhang kann insbe-
sondere vorgesehen sein, dass das Außengerät wenigs-
tens eine Authentifizierungsschnittstelle zur Authentifi-
zierung einer Person und/oder eines Sicherheitstokens
aufweist. Das Freigabesignal zum Betätigen des Funk-
schlosses kann beispielsweise in Abhängigkeit von Da-
ten, die in Folge einer Authentifizierung einer autorisier-
ten Person an der Authentifizierungsschnittstelle bereit-
gestellt werden, erzeugt werden.
[0018] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel umfasst die Authentifizierungsschnittstelle dabei
wenigstens eine biometrische Erfassungseinheit, insbe-
sondere einen Fingerabdruckscanner. Mittels einer der-
artigen biometrischen Erfassungseinheit kann eine Au-
thentifizierung einer autorisierten Person in besonders
eindeutiger und zuverlässiger Weise erfolgen. Alternativ
oder zusätzlich kann die Authentifizierungsschnittstelle
wenigstens ein RFID ("radio-frequency identificati-
on")-Lesegerät aufweisen. Mittels eines RFID-Geräts
kann beispielsweise ein Sicherheitstoken, der einen zu-
geordneten RFID-Chip enthält, und der nur autorisierten
Personen ausgehändigt wird, erfasst und authentifiziert
werden.
[0019] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass
das Außengerät wenigstens ein Signalbetätigungsele-
ment, wie zum Beispiel einen Klingelknopf, aufweist, wel-
ches bei Betätigung eine Signalfunktion an dem Innen-
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gerät auslöst. Dabei kann vorgesehen sein, dass bei Be-
tätigung des Signalbetätigungselements ein Auslösesi-
gnal der Signalfunktion an dem Innengerät drahtlos von
dem Außengerät an das Innengerät übertragen wird. Es
ist beispielsweise denkbar, dass bei Betätigung des Si-
gnalbetätigungselements von dem Außengerät über ei-
ne drahtlose Kommunikationsverbindung eine Push-
Nachricht an ein Smartphone, welches als Innengerät
fungiert, versendet wird. Auf diese Weise kann ein Be-
nutzer des Smartphones darauf aufmerksam gemacht
werden, dass sich eine Person an dem Außengerät be-
findet und Einlass in den Innenbereich begehrt.
[0020] Gemäß einer Variante ist an dem Außengerät
ferner eine Kamera angeordnet, mittels derer bei Betä-
tigung des Signalbetätigungselements automatisch we-
nigstens ein Bild aufgenommen werden kann. So kann
beispielsweise ein digitales Foto und/oder Video von der
Person in dem Außenbereich, die das Signalbetäti-
gungselement betätigt hat, aufgenommen werden. Es
kann ferner vorgesehen sein, dass das aufgenommene
Foto und/oder das aufgenommene Video drahtlos an das
Innengerät übertragen wird, um dem Benutzer des In-
nengeräts einen visuellen Eindruck von der in dem Au-
ßenbereich befindlichen Person zu vermitteln.
[0021] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass
das Türkommunikationssystem weitere Hardwarekom-
ponenten, insbesondere wenigstens einen Sensor zur
Anordnung für Anwendungen der Gebäudeautomatisie-
rungstechnik umfasst. Ein derartiger Sensor kann ge-
mäß einer vorteilhaften Ausführungsform eine Sende-
vorrichtung zum Versenden von Sensordaten an das Au-
ßengerät über eine drahtlose Kommunikationsverbin-
dung, z.B. Funk, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave und/oder
DECT, aufweisen. Es ist ferner denkbar, dass auf diese
Weise zu dem Außengerät gelangte Sensordaten von
dort über die drahtlose Kommunikationsverbindung, z.B.
über WLAN, weiter an das Innengerät übermittelt wer-
den. Das Innengerät kann dabei beispielsweise ein in
dem Innenbereich angeordneter Computer-Server mit
Internetanschluss sein. Auf diese Weise kann ein abwe-
sender Bewohner aus der Ferne, über das Internet auf
"Smart-Home"-Anwendungen, die auf den Sensordaten
basieren, zugreifen.
[0022] Alternativ oder zusätzlich zu dem mindestens
einen Sensor kann das Türkommunikationssystem we-
nigsten eine elektronisch ansteuerbare Einrichtung der
Gebäudeautomatisierung umfassen. Ein abwesender
Bewohner kann diese aus der Ferne steuern, wobei die
Steuersignale über das Internet, den Computer-Server
(als Innengerät), die drahtlose Kommunikationsverbin-
dung (z.B. WLAN), das Außengerät und eine weitere
drahtlose Kommunikationsverbindung (z.B. Funk, Blue-
tooth, ZigBee, Z-Wave und/oder DECT) zwischen dem
Außengerät und der elektronisch ansteuerbaren Einrich-
tung übertragen werden. Das Außengerät stellt dabei ei-
ne Schnittstelle für die "letzte Meile" der Kommunikation
dar, die beispielsweise per Funk, Bluetooth, ZigBee, Z-
Wave und/oder DECT überbrückt wird. Demgegenüber

stellt das Innengerät die Schnittstelle für die Fernkom-
munikation, beispielsweise über das Internet, dar, wobei
das Außengerät und das Innengerät über die wenigstens
eine drahtlose Kommunikationsverbindung miteinander
kommunizieren können.
[0023] Ein zweiter Erfindungsaspekt betrifft ein Außen-
gerät für ein Türkommunikationssystem, wobei das Au-
ßengerät zur ortsfesten Anordnung in einem Außenbe-
reich eines Bauwerks vorgesehen ist, welcher durch eine
Tür von einem Innenbereich des Bauwerks abtrennbar
ist, und wobei das Außengerät wenigstens eine Übertra-
gungsschnittstelle zum Herstellen einer drahtlosen Kom-
munikationsverbindung mit einem Innengerät des Kom-
munikationssystems aufweist. Dabei ist das Außengerät
ausgebildet, wenigstens ein Auslöseereignis, das durch
eine in dem Außenbereich befindliche Person ausgelöst
wird, zu detektieren und in Abhängigkeit des Auslösee-
reignisses Steuersignale zum Steuern wenigstens einer
Anwesenheitssimulationsvorrichtung zu erzeugen, um in
einer für die in dem Außenbereich befindlichen Person
wahrnehmbaren Weise die Anwesenheit einer Person in
dem Innenbereich zu simulieren. Die wenigstens eine
Anwesenheitssimulationsvorrichtung umfasst dabei we-
nigstens eine an dem Außengerät vorgesehene elektro-
nisch steuerbare Stimmausgabe.
[0024] Ein erfindungsgemäßes Außengerät kann so-
mit Teil eines erfindungsgemäßen Türkommunikations-
systems sein. Folglich gelten diesbezüglich vorstehend
und nachfolgend genannte Vorteile und Merkmale auch
für Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Au-
ßengeräts und umgekehrt.
[0025] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
das Außengerät wenigstens eine Übertragungsschnitt-
stelle zur drahtlosen Übertragung der Steuersignale an
eine ansteuernde Einheit der Anwesenheitssimulations-
vorrichtung oder an eine vorgeschaltete, von der Anwe-
senheitssimulationsvorrichtung räumlich separate elek-
tronische Steuervorrichtung. Wie vorstehend mit Bezug
auf das erfindungsgemäße Türkommunikationssystem
beschrieben, kann eine derartige elektronische Steuer-
vorrichtung ganz oder wenigstens teilweise von dem Au-
ßengerät und/oder dem Innengerät umfasst sein. Zu-
sätzlich oder alternativ kann eine gesonderte Steuervor-
richtung vorgesehen sein, die sowohl von dem Außen-
gerät als auch von dem Innengerät räumlich separat ist.
Beispielsweise kann die Steuervorrichtung ganz oder
wenigstens teilweise von einem - vorzugsweise in dem
Innenbereich angeordneten - Server-Computer gebildet
werden.
[0026] In einer Ausführungsform ist das Außengerät
von einem Gehäuse umfasst. Dabei kann das Außenge-
rät ausgebildet sein, die Steuersignale mittels einer in
dem Gehäuse angeordneten elektronischen Steuerein-
richtung zu erzeugen.
[0027] In einer Ausführungsvariante umfasst das Au-
ßengerät wenigstens einen Bewegungssensor zum De-
tektieren einer Bewegung als Auslöseereignis für das Er-
zeugen der Steuersignale.
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[0028] Gemäß einem dritten Erfindungsaspekt wird ein
Verfahren zum Betrieb eines Türkommunikationssys-
tems vorgeschlagen. Das erfindungsgemäße Verfahren
umfasst

- das Bereitstellen wenigstens eines Außengeräts,
dass in einem Außenbereich eines Bauwerks orts-
fest angebunden ist, wobei der Außenbereich sich
eine Tür von einem Innenbereich des Bauwerks ab-
trennbar ist;

- das Bereitstellen wenigstens eines von dem Außen-
gerät räumlich separaten Innengeräts, dass zumin-
dest von dem Innenbereich aus mit dem Außengerät
über wenigstens eine drahtlose Kommunikations-
verbindung verbindbar ist;

- das Herstellen der drahtlosen Kombinationsverbin-
dung für die Kommunikation zwischen einer in dem
Außenbereich befindlichen Person und einer in dem
Innenbereich befindlichen Person bei Bedarf;

- das Bereitstellen wenigstens einer Anwesenheitssi-
mulationsvorrichtung, die ausgebildet ist, in einer für
eine in dem Außenbereich befindliche Person wahr-
nehmbaren Weise die Anwesenheit einer Person in
dem Innenbereich zu simulieren, wobei die wenigs-
tens eine Anwesenheitssimulationsvorrichtung we-
nigstens eine an dem Außengerät vorgesehene
elektronisch steuerbare Stimmausgabe umfasst;

- das Detektieren eines Auslöseereignisses durch das
Außengerät, wobei das Auslöseereignis durch eine
in dem Außenbereich befindliche Person ausgelöst
wird; und

- das Erzeugen von Steuersignalen durch eine elek-
tronische Steuereinrichtung zum Steuern der Anwe-
senheitssimulationsvorrichtung in Abhängigkeit von
dem Auslöseereignis.

[0029] Ein erfindungsgemäßes Verfahren kann somit
von einem erfindungsgemäßen Türkommunikationssys-
tem umgesetzt sein, welches wiederum ein erfindungs-
gemäßes Außengerät umfassen kann. Folglich gelten
vorstehend und nachfolgend genannte Vorteile und
Merkmale eines erfindungsgemäßen Türkommunikati-
onssystems und/oder eines Außengeräts für ein Türkom-
munikationssystem auch für Ausführungsbeispiele eines
erfindungsgemäßen Verfahrens und umgekehrt.
[0030] In einer Ausführungsform ist das Außengerät
von einem Gehäuse umfasst. Dabei kann die mindestens
eine elektronische Steuereinrichtung beispielsweise in
dem Gehäuse angeordnet sein.
[0031] In einer Variante ist vorgesehen, dass das Her-
stellen der wenigsten einen drahtlosen Kommunikations-
verbindung nur dann ermöglicht wird, wenn wenigsten
einmalig an einer Authentifizierungsschnittstelle des Au-
ßengeräts eine autorisierte Person und/oder ein autori-
sierter Sicherheitstoken erfasst worden ist. Beispielswei-
se kann vorgesehen sein, dass vor einem erstmaligen
Verbindungsaufbau mittels einer Funkverbindung über
einen Standard wie z.B. Bluetooth oder (passwortge-

schütztem) WLAN an der Authentifizierungsschnittstelle
eine erfolgreiche Authentifizierung einer entsprechend
autorisierten Person erfolgen muss. Bevorzugt umfasst
die Authentifizierungsschnittstelle eine biometrische Er-
fassungseinheit, wie z.B. einen Fingerabdruckscanner.
[0032] Gemäß einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird ein an der Tür angeordnetes
Funkschloss automatisch geöffnet, wenn an einer Au-
thentifizierungsschnittstelle des Außengeräts eine auto-
risierte Person und/oder ein autorisierter Sicherheitsto-
ken detektiert wird.
[0033] Ferner kann im Rahmen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens vorgesehen sein, dass an dem Innen-
gerät eine Signalfunktion ausgelöst wird, wenn ein an
dem Außengerät angeordnetes Signalbetätigungsele-
ment, wie zum Beispiel ein Klingelknopf, betätigt wird. In
einer Ausführungsvariante kann bei Betätigung des Si-
gnalbetätigungselements automatisch mittels einer an
dem Außengerät angeordneten Kamera wenigstens ein
Bild, zum Beispiel ein digitales Foto und/oder Video, auf-
genommen und an das Innengerät übertragen werden.
Die Übertragung des wenigstens einen Bildes erfolgt da-
bei bevorzugt über eine drahtlose Datenverbindung.
[0034] In einer weiteren Ausführungsvariante umfasst
das Verfahren die folgenden Schritte:

- Erkennen durch eine Steuerlogik der elektronischen
Steuereinrichtung, dass ein an dem Außengerät vor-
gesehener Bewegungssensor eine Bewegung de-
tektiert hat, und

- Überprüfen durch die Steuerlogik, ob innerhalb einer
vorbestimmten Zeitspanne nach dem Erkennen,
dass der Bewegungssensor die Bewegung detek-
tiert hat,

- das Signalbetätigungselement betätigt wird
und/oder

- an der Authentifizierungsschnittstelle eine auto-
risierte Person und/oder ein autorisierter Sicher-
heitstoken erfasst wird.

[0035] Dabei kann ferner vorgesehen sein, dass die
Anwesenheitssimulationsvorrichtung durch die Steuer-
einrichtung automatisch aktiviert wird, wenn die Über-
prüfung ergibt, dass innerhalb der vorbestimmten Zeit-
spanne

- das Signalbetätigungselement nicht betätigt worden
ist und

- an der Authentifizierungsschnittstelle keine autori-
sierte Person und kein autorisierter Sicherheitstoken
erfasst worden ist.

[0036] In einer Weiterbildung des vorstehend be-
schriebenen Verfahrens kann vorgesehen sein, dass die
Steuerlogik nach dem Erkennen durch die Steuerlogik,
dass der Bewegungssensor eine Bewegung detektiert
hat, ferner überprüft, ob der Bewegungssensor innerhalb
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der vorbestimmten Zeitspanne eine weitere Bewegung
erfasst, und dass die Anwesenheitssimulationsvorrich-
tung durch die Steuereinrichtung automatisch aktiviert
wird, wenn die Überprüfung ergibt dass innerhalb der
vorbestimmten Zeitspanne

- der Bewegungssensor eine weitere Bewegung er-
fasst hat,

- das Signalbetätigungselement nicht betätigt worden
ist und

- an der Authentifizierungsschnittstelle keine autori-
sierte Person und kein autorisierter Sicherheitstoken
erfasst worden ist.

[0037] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsva-
riante kann das Verfahren nach dem Aktivieren der
Anwesenheitssimulationsvorrichtung die folgenden zu-
sätzlichen Schritte umfassen:

- Überprüfen durch die Steuerlogik, ob innerhalb einer
vorbestimmten Zeitspanne nach dem Aktivieren der
Anwesenheitssimulationsvorrichtung

- der Bewegungssensor eine weitere Bewegung
erfasst,

- das Signalbetätigungselement betätigt wird,
und/oder

- an der Authentifizierungsschnittstelle eine auto-
risierte Person und/oder ein autorisierter Sicher-
heitstoken erfasst wird, und

- wenn die Überprüfung ergibt, dass innerhalb der vor-
bestimmten Zeitspanne

- der Bewegungssensor eine weitere Bewegung
erfasst hat,

- das Signalbetätigungselement nicht betätigt
worden ist und

- an der Authentifizierungsschnittstelle keine au-
torisierte Person und kein autorisierter Sicher-
heitstoken erfasst worden ist,

automatisches Aufnehmen wenigstens eines Bildes mit-
tels einer an dem Außengerät angeordneten Kamera und
Übertragen des Bildes an das Innengerät. Dabei kann
das Übertragen des wenigstens einen Bildes von dem
Außengerät an das Innengerät bevorzugt drahtlos erfol-
gen.
[0038] Die beigefügten Figuren veranschaulichen
mögliche Ausführungsbeispiele der Erfindung.
[0039] Hierbei zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Türkommunikationssystems mit
einem Außengerät, einem Innengerät und
mehreren Anwesenheitssimulationsvorrich-
tungen;

Figur 2 schematisch und mit weiteren Details das
Außengerät des Türkommunikationssys-
tems der Figur 1;

Figur 3A ein Ausführungsbeispiel eines Außengeräts
in einer Innenansicht bei geöffnetem Gehäu-
se; und

Figur 3B eine Frontalansicht des Außengeräts aus Fi-
gur 3A bei geschlossenem Gehäuse.

[0040] Die Figur 1 zeigt schematisch ein Türkommu-
nikationssystem 1 an einem Bauwerk 5, wobei das Bau-
werk einen Innenbereich 52 und einen Außenbereich 51
definiert. Dabei ist der Außenbereich 51 von dem Innen-
bereich 52 durch eine Tür 9 abtrennbar. Beispielsweise
kann es sich bei dem Bauwerk 5 um ein Einfamilienhaus
oder eine Wohnung mit einer Haus- bzw. Wohnungstür
9 handeln. Für die Kommunikation zwischen einer in dem
Außenbereich 51 befindlichen Person (im Folgenden
auch "Besucher" genannt) und einer in dem Innenbereich
52 befindlichen Person (im Folgenden auch "Bewohner"
genannt) ist in dem Außenbereich ein Außengerät 2 orts-
fest angeordnet, während in dem Innenbereich 52 ein
Innengerät 3 vorgesehen ist. Das Innengerät 3 ist zumin-
dest von dem Innenbereich 52 aus über eine drahtlose
Kommunikationsverbindung 7 mit dem Außengerät 2
verbindbar, um eine Kommunikation zwischen dem Be-
wohner und dem Besucher zu ermöglichen.
[0041] In dem Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 1
ist das Innengerät 3 ein Smartphone. In anderen (nicht
dargestellten) Ausführungsformen kann das Innengerät
3 ein anderes Mobilgerät als ein Smartphone, wie zum
Beispiel ein Notebook oder ein Tablet-PC sein. Es ist
aber auch denkbar, dass ein stationäres Gerät, wie zum
Beispiel ein Desktop-PC oder ein Fernsehgerät als In-
nengeräts 3 des Türkommunikationssystems 1 verwen-
det wird.
[0042] Um die Kommunikation zwischen dem Bewoh-
ner und dem Besucher zu ermöglichen, umfasst das In-
nengerät 3 akustische und/oder optische Kommunikati-
onsschnittstellen 31. Beispielsweise kann eine an den
Smartphone 3 vorgesehene Kamera 31 als optische
Kommunikationsschnittstelle dienen. Ein Lautsprecher
31 sowie ein Mikrofon 31 des Smartphones 3 können als
akustische Kommunikationsschnittstellen 31 verwendet
werden.
[0043] Das Außengerät 2, welches beispielsweise in
der Nähe der Tür 9 an dem Bauwerk 5 angeordnet sein
kann, umfasst ebenfalls derartige akustische und/oder
optische Kommunikationsschnittstellen 21-1, 21-2. So-
wohl das Innengerät 3 als auch das Außengerät 2 um-
fassen Mittel, um eine drahtlose Kommunikationsverbin-
dung 7 miteinander herzustellen. Beispielsweise kann
die drahtlose Kommunikationsverbindung 7 mittels einer
Funkverbindung und/oder einer passwortgeschützten
WLAN-Verbindung im Rahmen einer gegebenenfalls be-
reits vorhandenen Wireless-Infrastruktur des Bauwerks
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5 hergestellt werden. Mittels der drahtlosen Kommuni-
kationsverbindung 7 kann eine sprach- und/oder bildba-
sierte Kommunikation zwischen dem Besucher an dem
Außengerät 2 und dem Bewohner, der über das Innen-
gerät 3 verfügt, erfolgen.
[0044] In Figur 2 ist das Außengerät 2 in größerem
Detail dargestellt. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel
weist das Außengerät 2 als gestalterisches Element eine
Darstellungsfläche 23 zur Anzeige der Hausnummer "58"
sowie des Namens des Bewohners auf. Oberhalb der
Darstellungsfläche 23 ist als eine akustische Kommuni-
kationsschnittstelle ein Mikrofon 21-1 vorgesehen. In der
Nähe des Mikrofons 21-1 ist in dem oberen Bereich des
Außengeräts 2 ferner ein Bewegungssensor 26 zum De-
tektieren einer Bewegung in Nahbereich des Außenge-
räts 2 angeordnet. An einer Seitenfläche des Außenge-
räts 2 ist für die akustische Kommunikation ein Lautspre-
cher 21-2 vorgesehen. An der Vorderseite unterhalb der
Darstellungsfläche 23 weist das Außengerät 2 als Au-
thentifizierungsschnittstelle 22 einen Fingerabdrucks-
canner 221 auf. Alternativ oder zusätzlich zu dem Fin-
gerabdruckscanner 221 können als Authentifizierungs-
schnittstelle 22 auch andere biometrische Erfassungs-
einheit und/oder beispielsweise ein RFID-Lesegerät an
dem Außengerät 2 vorgesehen sein. Mittels derartiger
Authentifizierungsschnittstellen 22 kann eine Person
und/oder ein Sicherheitstoken authentifiziert und gege-
benenfalls auf eine Zugangsberechtigung zu dem Innen-
bereich 52 hin überprüft werden.
[0045] An der Vorderseite des Außengeräts 2 ist ferner
eine Kamera 24 angeordnet, die als eine optische Kom-
munikationsschnittstelle für die Kommunikation dient.
Die Kamera 24 kann zur Aufnahme von digitalen Fotos
und/oder Videos ausgebildet sein.
[0046] Zusätzlich weist das Außengerät 2 an seiner
Vorderseite im unteren Bereich ein Signalbetätigungse-
lement 28 in Form eines Klingelknopfes auf. Eine Betä-
tigung des Klingelknopfes 28 kann beispielsweise ein in
dem Innenbereich 52 des Bauwerks 5 hörbares Klingel-
signal auslösen. Zusätzlich oder alternativ hierzu kann
bei Betätigung des Klingelknopfes 28 eine Signalfunktion
an dem Innengerät 3 ausgelöst werden. Beispielsweise
kann bei Betätigung des Klingelknopfes 28 ein Auslöse-
signal von dem Außengerät 2 an das Innengerät 3 draht-
los übertragen werden, um die Signalfunktion auszulö-
sen. Das Auslösesignal kann beispielsweise eine Push-
Nachricht an das Smartphone 3 des Bewohners über-
mitteln, um diesem zu signalisieren, dass ein Besucher
an der Tür 9 Einlass in dem Innenbereich 52 begehrt.
[0047] Die vorgenannten Elemente des Außengeräts
2 sind sämtlich in oder an einem Gehäuse 20 des Au-
ßengeräts 2 angeordnet. Somit kann das Außengerät 2
als kompakte Einheit in dem Außenbereich 51, beispiels-
weise in der Nähe der Tür 9, angeordnet werden.
[0048] Die Figur 3A zeigt beispielhaft eine Innenan-
sicht eines erfindungsgemäßen Außengeräts 2 von vorn
bei geöffnetem Gehäuse 20, aus der eine vorteilhafte
Anordnung der vorgenannten Elemente 21-1, 221, 26,

28, 4 ersichtlich ist. Zur erleichterten Zuordnung ist dieser
Abbildung in Figur 3B eine entsprechende Frontalansicht
des Außengeräts 2 aus Figur 3A bei geschlossenem Ge-
häuse 20 gegenübergestellt.
[0049] Im Innern des Gehäuses 20 umfasst das Au-
ßengerät 2 ferner eine elektronische Steuereinrichtung
4, die ausgebildet ist, Steuersignale 80 zum Steuern von
einer oder mehreren Anwesenheitssimulationsvorrich-
tungen 8 zu erzeugen, um in einer für eine in dem Au-
ßenbereich 51 befindliche Person wahrnehmbaren Wei-
se die Anwesenheit einer Person in dem Innenbereich
52 zu simulieren.
[0050] In dem in der Figur 1 gezeigten Ausführungs-
beispiel sind als Anwesenheitssimulationsvorrichtungen
8 mehrere elektronisch steuerbare Einrichtungen 81, 82,
83, 84, 85 vorgesehen. So sind in dem Innenbereich 52
eine Beleuchtungsvorrichtung 81, eine fremdkraftbetä-
tigbare Jalousie 82, eine Musikanlage 83 sowie ein Fern-
sehgerät 84 als Anwesenheitssimulationsvorrichtungen
8 vorgesehen. Zusätzlich weist das Außengerät 2 als ei-
ne weitere Anwesenheitssimulationsvorrichtung 8 eine
elektronisch steuerbare Stimmausgabe 85 auf. Die elek-
tronisch steuerbare Stimmausgabe 85 kann, wie in den
Fig. 1 bis 3A illustriert, in dem Gehäuse 20 des Außen-
geräts 2 angeordnet sein. Dabei kann die elektronische
Stimmausgabe 85 beispielsweise im Bereich des Mikro-
fons 21-1 und/oder des Bewegungssensors 26 angeord-
net sein, wie in den Fig. 1 bis 3A angedeutet. Es kann in
einer Ausführungsform aber auch vorgesehen sein, dass
die elektronische Stimmausgabe 85 im Bereich des Laut-
sprechers 21-2 (vgl. Fig. 1-3A) angeordnet ist oder den
Lautsprecher 21-2 umfasst und für die vernehmbare Wie-
dergabe einer gespeicherten Stimmnachricht nutzt.
[0051] Das Außengerät 2 hat eine Übertragungs-
schnittstelle zur drahtlosen Übertragung der Steuersig-
nale 80 an jeweilige ansteuernde Einheiten der in dem
Innenbereich 52 angeordneten Anwesenheitssimulati-
onsvorrichtungen 81, 82, 83, 84. Dabei werden die Steu-
ersignale 80 von der elektronischen Steuereinrichtung 4
in Abhängigkeit eines Auslöseereignisses erzeugt, wel-
ches durch eine in dem Außenbereich 51 befindliche Per-
son ausgelöst und von dem Außengerät 2 detektiert wird.
Beispielsweise kann das Auslöseereignis eine Bewe-
gung eines Objekts im Nahbereich des Außengeräts 2
sein, welche durch den Bewegungssensor 26 detektiert
wird.
[0052] In einer anderen Ausführungsvariante kann die
Steuereinrichtung 4 zusätzlich oder alternativ zu der An-
ordnung in dem Außengerät 2 wenigstens teilweise in
dem Innengerät 3 angeordnet sein, wie in Figur 1 gezeigt.
In einer weiteren Ausführungsvariante kann eine von
dem Außengerät 2 und dem Innengerät 3 räumlich se-
parate Steuereinrichtung 4 vorgesehen sein, die vor-
zugsweise in dem Innenbereich 52 angeordnet ist. Bei-
spielsweise kann ein Computer-Server (nicht dargestellt)
als eine solche separate Steuereinrichtung 4 eingesetzt
werden.
[0053] An der Tür 9 ist ein Funkschloss 91 angeordnet,
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welches auf ein von der Steuereinrichtung 4 erzeugtes
Freigabesignal 90 hin betätigt werden kann, um die Tür
9 ferngesteuert zu öffnen. Dabei ist das Freigabesignal
90 drahtlos von der elektronischen Steuereinrichtung 4
an das Funkschloss eine 90 übertragbar. Beispielsweise
kann das Freigabesignal 90 für die Betätigung des Funk-
schlosses 91 automatisch von der elektronischen Steu-
ereinrichtung 4 erzeugt werden, wenn an dem Fingerab-
druckscanner 221 oder an einer anderen Authentifizie-
rungsschnittstelle 22 des Außengeräts 2 eine autorisierte
Person und/oder ein autorisierter Sicherheitstoken er-
fasst wird.
[0054] Mittels des Innengeräts 3 hat auch der Bewoh-
ner die Möglichkeit, ein Freigabesignal 90 zum Öffnen
des Funkschlosses 91 zu erzeugen. Auf dem Smartpho-
ne 3 kann z.B. eine Anwendungssoftware installiert sein,
welche dem Bewohner auf einem Touchscreen des
Smartphones 3 einen virtuellen Button zum Betätigen
des Funkschlosses 91, d.h. zum Erzeugen und Versen-
den des Freigabesignals 90, bereitstellt.
[0055] Im Folgenden werden weitere Einzelheiten ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betrieb des in
der Figur 1 dargestellten Türkommunikationssystems 1
beschrieben werden.
[0056] Wenn sich ein Besucher im Außenbereich 51
der Haustür 9 - und damit dem in der Nähe der Haustür
9 angeordneten Außengerät 2 - nähert, wird die Bewe-
gung des Besuchers von dem Bewegungssensor 26 er-
fasst. Dieses Auslöseereignis wird von der Steuerlogik
41 der elektronischen Steuereinrichtung 4 erkannt. Infol-
gedessen erwacht das Außengerät 2 aus einem Stand-
by-Betriebszustand, wobei die Kamera 24 aktiviert wird.
Bei Dunkelheit kann dabei zusätzlich automatisch eine
Lichtanlage zum Ausleuchten des Nahbereichs des Au-
ßengeräts 2 aktiviert werden, um Bildaufnahmen des Be-
suchers mittels der Kamera 24 zu ermöglichen.
[0057] Ist der Besucher zu dem Zugang zu dem Innen-
bereich 51 berechtigt ist, so kann er sich an dem Finger-
abdruckscanner 221 anhand eines zuvor eingelernten
Fingerabdrucks identifizieren. Zusätzlich oder alternativ
kann eine Authentifizierung mittels eines Sicherheitsto-
kens an einem RFID-Lesegerät erfolgen, welches als Au-
thentifizierungsschnittstelle 22 an dem Außengerät 2
vorgesehen sein kann. Nach einer erfolgreichen Authen-
tifizierung einer autorisierten Person und/oder eines au-
torisierten Sicherheitstokens wird das Funkschloss 91
zum Öffnen der Haustür 9 automatisch betätigt. Zu die-
sem Zweck wird ein Freigabesignal 90 für die Betätigung
des Funkschlosses 91 automatisch von der elektroni-
schen Steuereinrichtung 4 erzeugt und drahtlos an das
Funkschloss 91 übermittelt, wenn an dem Fingerab-
druckscanner 221 oder an einer anderen Authentifizie-
rungsschnittstelle 22 des Außengeräts 2 eine autorisierte
Person und/oder ein autorisierter Sicherheitstoken de-
tektiert wird.
[0058] Alternativ zu einer Authentifizierung an der Au-
thentifizierungsschnittstelle 22 kann der Besucher den
Klingelknopf 28 betätigen und hierdurch ein in dem In-

nenbereich 52 des Bauwerks 5 hörbares Klingelsignal
auslösen. Bei Betätigung des Klingelknopfes 28 wird eine
Signalfunktion an dem Innengerät 3 ausgelöst. Beispiels-
weise kann bei Betätigung des Klingelknopfes 28 ein
Auslösesignal von dem Außengerät 2 an das Innengerät
3 drahtlos übertragen werden, um die Signalfunktion an
dem Innengerät 3 auszulösen. Das Auslösesignal kann
beispielsweise eine Push-Nachricht an das Smartphone
3 des Bewohners übermitteln, um dem Bewohner zu si-
gnalisieren, dass ein Besucher sich an der Tür 9 befindet
und Einlass in dem Innenbereich 52 begehrt.
[0059] Bei Betätigung des Signalbetätigungselements
28 wird ein digitales Foto und/oder Video des Besuchers
aufgenommen und drahtlos an das Smartphone 3 über-
tragen, um dem Bewohner einen visuellen Eindruck des
Besuchers zu vermitteln. Über das Smartphone 3, die
drahtlose Kommunikationsverbindung 7 und das Außen-
gerät 2 kann der Bewohner in einen Dialog mit dem Be-
sucher treten, wobei über die jeweiligen akustischen
und/oder optischen Kommunikationsschnittstellen 21-1,
21-2, 31 und die drahtlose Kommunikationsverbindung
7 Audio- und Bilddaten ausgetauscht werden können.
[0060] Zum Ermöglichen eines sprach- und/oder bild-
basierten Dialogs zwischen dem Besucher und dem Be-
wohner kann auf dem Smartphone 3 beispielsweise eine
entsprechende Anwendungssoftware installiert sein. Al-
ternativ kann die Kommunikation auch über eine brow-
ser-basierte Anwendung erfolgen, wobei ein entspre-
chendes Browserfenster auf einem Touchscreen des
Smartphones 3 angezeigt wird.
[0061] Wenn der Bewohner den Besucher aufgrund
des visuellen Eindrucks und/oder des Dialogs als zutritts-
berechtigt identifiziert und ihm den Zutritt zu dem Innen-
bereich 52 gewähren möchte, kann er durch eine manu-
elle Eingabe an dem Smartphone 3 ein Freigabesignal
90 zum Öffnen des Funkschlosses 91 auslösen. Das
Freigabesignal 90 wird von der Steuereinrichtung 4 er-
zeugt und drahtlos von dem Smartphone 3 an das Funk-
schloss 91 übertragen. Zu diesem Zweck kann im Rah-
men der Anwendungssoftware oder in dem Browserfens-
ter ein virtueller Button zum Betätigen des Funkschlos-
ses 91, d.h. zum Erzeugen und Versenden des Freiga-
besignals 90, vorgesehen sein.
[0062] Nachdem die Steuerlogik 41 der Steuereinrich-
tung 4 erkannt hat, dass der Bewegungssensor 26 als
Auslöseereignis eine Bewegung detektiert hat, wird
durch die Steuerlogik 41 überprüft, ob innerhalb einer
vorbestimmten Zeitspanne, die beispielsweise 15 Se-
kunden betragen kann,

- der Bewegungssensor 26 innerhalb der vorbestimm-
ten Zeitspanne eine weitere Bewegung erfasst,

- das Signalbetätigungselement 28 betätigt wird
und/oder

- an dem Fingerabdruckscanner 221 oder an einer an-
deren Authentifizierungsschnittstelle 22 eine autori-
sierte Person und/oder ein autorisierter Sicherheits-
token erfasst wird.
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[0063] Wenn die Überprüfung ergibt, dass innerhalb
der vorbestimmten Zeitspanne

- der Bewegungssensor 26 keine weitere Bewegung
detektiert hat,

- das Signalbetätigungselement 28 nicht betätigt wor-
den ist und

- an dem Fingerabdruckscanner 221 oder an einer an-
deren Authentifizierungsschnittstelle 22 keine auto-
risierte Person und kein autorisierter Sicherheitsto-
ken erfasst worden ist,

versetzt die Steuereinrichtung 4 das Außengerät 2 wie-
der in den Standby-Betriebszustand. Das Ausbleiben ei-
ner weiteren Bewegung im Erfassungsbereich des Be-
wegungssensors 26 wird in diesem Fall dahingehend in-
terpretierte, dass der Besucher sich bereits wieder ent-
fernt hat oder es sich bei dem Detektieren der ersten
Bewegung um einen Fehler gehandelt hat.
[0064] Wenn die Überprüfung jedoch ergibt, dass in-
nerhalb der vorbestimmten Zeitspanne

- der Bewegungssensor 26 eine weitere Bewegung
detektiert hat,

- das Signalbetätigungselement 28 nicht betätigt wor-
den ist und

- an dem Fingerabdruckscanner 221 oder an einer an-
deren Authentifizierungsschnittstelle 22 keine auto-
risierte Person und kein autorisierter Sicherheitsto-
ken erfasst worden ist,

wird mittels der Kamera 24 automatisch ein digitales Foto
und/oder Video des Nahbereichs der Außengeräts 2 auf-
genommen und mit einer Push-Nachricht drahtlos von
dem Außengerät 2 an das Smartphone 3 übertragen.
Beispielsweise kann dabei eine Live-Videoüberwachung
mittels der Kamera 24 gestartet werden. Hierdurch kann
dem Bewohner ein visueller Eindruck eines - möglicher-
weise ungebetenen - Besuchers vermittelt werden. Um
die Aufmerksamkeit des Bewohners zu wecken, kann
die Push-Nachricht zugleich eine Signalfunktion an dem
Smartphone 3 auslösen.
[0065] Zusätzlich wird im Falle des letztgenannten Er-
gebnisses der Überprüfung durch die Steuereinrichtung
4 wenigstens eine der Anwesenheitssimulationsvorrich-
tungen 8, 81, 82, 83, 84, 85 aktiviert, um in einer für eine
in dem Außenbereich 51 befindliche Person wahrnehm-
baren Weise die Anwesenheit einer Person in dem In-
nenbereich 52 zu simulieren. Beispielsweise kann die
Steuereinrichtung 4 die Beleuchtungseinrichtung 81, die
fremdkraftbetätigbare Jalousie 82, die Musikanlage 83
oder den Fernseher 84 betätigen. Dabei können die Be-
leuchtungseinrichtung 81, die Musikanlage 83 oder den
Fernseher 84 in dem Innenbereich 52 derart angeordnet
sein, dass Sie optisch und/oder akustisch wahrnehmbar
in den Außenbereich 51 hinein wirken.
[0066] Das Betätigen der Anwesenheitssimulations-
vorrichtung 8 kann insbesondere das Aktivieren der an

dem Außengerät 2 vorgesehenen elektronisch steuer-
baren Stimmausgabe 85 umfassen. Beispielsweise kann
mittels der elektronisch steuerbaren Stimmausgabe 85
eine zuvor aufgenommene Sprachnachricht der Art
"Kann ich Ihnen helfen?" ausgegeben werden, um bei
einer Person in dem Außenbereich 51 den Eindruck zu
erwecken, dass der Innenbereich 52 momentan bewohnt
ist. Ein ungebetener Besucher kann auf diese Weise da-
von abgeschreckt werden, einen Einbruchsversuch in
den Innenbereich 51 zu unternehmen.
[0067] Die Steuerlogik 41 kann in einem weiteren
Schritt ferner überprüfen, ob innerhalb einer weiteren
vorbestimmten Zeitspanne (z.B. wiederum 15 Sekun-
den) nach dem Aktivieren wenigstens einer der
Anwesenheitssimulationsvorrichtungen 8, 81, 82, 83, 84,
85

- der Bewegungssensor 26 eine weitere Bewegung
erfasst,

- das Signalbetätigungselement 28 betätigt wird,
und/oder

- an der Authentifizierungsschnittstelle 22, 221 eine
autorisierte Person und/oder ein autorisierter Sicher-
heitstoken erfasst wird.

[0068] Wenn diese Überprüfung ergibt, dass innerhalb
der vorbestimmten Zeitspanne

- der Bewegungssensor 26 eine weitere Bewegung
erfasst hat,

- das Signalbetätigungselement 28 nicht betätigt wor-
den ist und

- an der Authentifizierungsschnittstelle 22, 221 keine
autorisierte Person und kein autorisierter Sicher-
heitstoken erfasst worden ist,

löst die elektronische Steuereinrichtung 41 die Aufnah-
me eines digitalen Fotos oder Videos des Nahbereichs
der Außengeräts 2 mittels der an dem Außengerät 2 an-
geordneten Kamera 24 sowie das Übertragen des digi-
talen Fotos oder Videos an das Smartphone 3 des Be-
wohners aus. Wie vorstehend beschrieben, kann das di-
gitale Foto und/oder Video mit einer Push-Nachricht
drahtlos von dem Außengerät 2 an das Smartphone 3
übertragen werden. Beispielsweise kann eine Live-Vide-
oüberwachung mittels der Kamera 24 gestartet werden.
Hierdurch kann dem Bewohner ein visueller Eindruck ei-
nes - möglicherweise ungebetenen - Besuchers vermit-
telt werden. Um die Aufmerksamkeit des Bewohners zu
wecken, kann die Push-Nachricht zugleich an dem
Smartphone 3 eine Signalfunktion, wie z.B. einen "stillen
Alarm", auslösen.
[0069] Die vorstehend beschriebene Funktionalität
des Innengeräts 3 im Rahmen des erfindungsgemäßen
Türkommunikationssystems 1 kann optional in flexibler
Weise mit diversen aus der Gebäudeautomatisierungs-
technik an sich bekannten "Smart-Home"-Anwendungen
verbunden werden. So kann das Innengerät 3 beispiels-
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weise zusätzlich für das Scharf- bzw. Unscharfschalten
einer Alarmanlage und/oder für eine automatisierte
Licht-, Jalousien-, Elektrizitäts- und/oder Heizungssteu-
erung verwendet werden. Alternativ oder zusätzlich kann
das Innengerät 3 für gesundheitsrelevante Überwa-
chungsfunktionen eingesetzt werden, die z.B. eine
Raumtemperatur, eine Raumfeuchte oder einen Sauer-
stoff-, Kohlenstoffdioxid- und/oder Schadstoffgehalt der
Raumluft betreffen. Auch sicherheitsrelevante Überwa-
chungsfunktionen, wie z.B. eine Rauch-, Feuermelde-
und/oder Glasbruch-Alarmfunktion können über das In-
nengerät 3 und ggf. eine entsprechende Anwendungs-
software mit dem Türkommunikationssystem 1 integriert
werden.
[0070] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass
das Türkommunikationssystem weitere Hardwarekom-
ponenten, insbesondere wenigstens einen Sensor für die
vorstehend beispielhaft genannten Anwendungen der
Gebäudeautomatisierungstechnik umfasst. Ein derarti-
ger Sensor kann gemäß einer vorteilhaften Ausführungs-
form eine Sendevorrichtung zum Versenden von Sens-
ordaten an das Außengerät 2 über eine drahtlose Kom-
munikationsverbindung, z.B. Funk, Bluetooth, ZigBee, Z-
Wave und/oder DECT, aufweisen. Es ist ferner denkbar,
dass auf diese Weise zu dem Außengerät gelangte
Sensordaten von dort über die drahtlose Kommunikati-
onsverbindung 7, z.B. über WLAN, weiter an das Innen-
gerät 3 übermittelt werden. Das Innengerät 3 kann dabei
beispielsweise ein in dem Innenbereich 52 angeordneter
Computer-Server mit Internetanschluss sein. Auf diese
Weise kann ein abwesender Bewohner aus der Ferne,
über das Internet auf "Smart-Home"-Anwendungen, die
auf den Sensordaten basieren, zugreifen.
[0071] Alternativ oder zusätzlich zu dem mindestens
einen Sensor kann das Türkommunikationssystem we-
nigsten eine elektronisch ansteuerbare Einrichtung der
Gebäudeautomatisierung umfassen. Ein abwesender
Bewohner kann diese aus der Ferne steuern, wobei die
Steuersignale über das Internet, den Computer-Server
(als Innengerät), die drahtlose Kommunikationsverbin-
dung 7 (z.B. WLAN), das Außengerät und eine weitere
drahtlose Kommunikationsverbindung (z.B. Funk, Blue-
tooth, ZigBee, Z-Wave und/oder DECT) zwischen dem
Außengerät 2 und der elektronisch ansteuerbaren Ein-
richtung übertragen werden. Das Außengerät 2 stellt da-
bei eine Schnittstelle für die "letzte Meile" der Kommuni-
kation dar, die beispielsweise per Funk, Bluetooth, Zig-
Bee, Z-Wave und/oder DECT überbrückt wird. Demge-
genüber stellt das Innengerät 3 die Schnittstelle für die
Fernkommunikation, beispielsweise über das Internet
dar, wobei das Außengerät 2 und das Innengerät 3 über
die drahtlose Kommunikationsverbindung 7 miteinander
kommunizieren können.

Bezugszeichenliste

[0072]

1 Türkommunikationssystem

2 Außengerät
20 Gehäuse
21-1 Mikrofon
21-2 Lautsprecher
22 Authentifizierungsschnittstelle
221 Biometrische Erfassungseinheit
23 Darstellungsfläche
24 Kamera
26 Bewegungssensor
28 Signalbetätigungselement

3 Innengerät
31 Kommunikationsschnittstelle

4 Elektronische Steuereinrichtung
41 Steuerlogik

5 Bauwerk
51 Außenbereich
52 Innenbereich

8 Anwesenheitssimulationsvorrichtung
80 Steuersignal
81 Beleuchtungsvorrichtung
82 Fremdkraftbetätigbare Jalousie
83 Musikanlage
84 Fernsehgerät
85 Elektronisch steuerbare Stimmausgabe

9 Tür
90 Freigabesignal
91 Funkschloss

Patentansprüche

1. Türkommunikationssystem (1) für die Kommunika-
tion zwischen einer in einem Außenbereich (51) ei-
nes Bauwerks (5) befindlichen Person und einer in
einem Innenbereich (52) des Bauwerks (5) befindli-
chen Person, wobei der Außenbereich (51) von dem
Innenbereich (52) durch eine Tür (9) abtrennbar ist,
mit

- wenigstens einem Außengerät (2), das zur
ortsfesten Anordnung in dem Außenbereich
(51) vorgesehen ist, und
- wenigstens einem von dem Außengerät (2)
räumlich separaten Innengerät (3), das zumin-
dest von dem Innenbereich (52) aus über we-
nigstens eine drahtlose Kommunikationsverbin-
dung (7) mit dem Außengerät (2) verbindbar ist,

gekennzeichnet, durch
wenigstens eine elektronische Steuereinrichtung
(4), die ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigs-
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tens einem Auslöseereignis, das durch eine in dem
Außenbereich (5) befindliche Person ausgelöst und
mittels des Außengeräts (2) detektiert wird, Steuer-
signale (80) zum Steuern wenigstens einer Anwe-
senheitssimulationsvorrichtung (8, 81, 82, 83, 84,
85) zu erzeugen, um in einer für die in dem Außen-
bereich (51) befindliche Person wahrnehmbaren
Weise die Anwesenheit einer Person in dem Innen-
bereich (52) zu simulieren, wobei die wenigstens ei-
ne Anwesenheitssimulationsvorrichtung (8, 81, 82,
83, 84, 85) wenigstens eine an dem Außengerät (2)
vorgesehene elektronisch steuerbare Stimmausga-
be (85) umfasst.

2. Türkommunikationssystem (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Außengerät (2)
von einem Gehäuse (20) umfasst ist, wobei die we-
nigstens eine elektronische Steuereinrichtung (4) in
dem Gehäuse (20) angeordnet ist.

3. Türkommunikationssystem (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die elektronische Steuereinrichtung (4)
ferner ausgebildet ist, in Abhängigkeit von Daten,
die von dem Außengerät (2) und/oder dem Innen-
gerät (3) bereitgestellt werden, ein Freigabesignal
(90) zum Betätigen wenigstens eines Funkschlos-
ses (91) zu erzeugen, welches an der Tür (9) ange-
ordnet ist.

4. Türkommunikationssystem (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Außengerät (2) ferner wenigstens ei-
ne Authentifizierungsschnittstelle (22, 221) zur Au-
thentifizierung einer Person und/oder eines Sicher-
heitstokens aufweist.

5. Türkommunikationssystem (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
wenigstens einen Sensor für eine Anwendung der
Gebäudeautomatisierung und/oder wenigstens eine
elektronisch ansteuerbare Einrichtung für eine An-
wendung der Gebäudeautomatisierung, wobei der
wenigstens eine Sensor und/oder die wenigstens ei-
ne elektronisch ansteuerbare Einrichtung über we-
nigstens eine drahtlose Kommunikationsverbindung
mit dem Außengerät (2) verbindbar ist.

6. Außengerät (2) für ein Türkommunikationssystem
(1), wobei das Außengerät (2) zur ortsfesten Anord-
nung in einem Außenbereich (51) eines Bauwerks
(5) vorgesehen ist, welcher durch eine Tür (9) von
einem Innenbereich (52) des Bauwerks (5) abtrenn-
bar ist, und wobei das Außengerät (2) wenigstens
eine Übertragungsschnittstelle zum Herstellen einer
drahtlosen Kommunikationsverbindung (7) mit ei-
nem Innengerät (3) des Türkommunikationssystems
(1) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Außengerät (2) ausgebildet ist, wenigstens ein
Auslöseereignis, das durch eine in dem Außenbe-
reich (51) befindliche Person ausgelöst wird, zu de-
tektieren und in Abhängigkeit des Auslöseereignis-
ses Steuersignale (80) zum Steuern wenigstens ei-
ner Anwesenheitssimulationsvorrichtung (8, 81, 82,
83, 84, 85) zu erzeugen, um in einer für die in dem
Außenbereich (51) befindliche Person wahrnehm-
baren Weise die Anwesenheit einer Person in dem
Innenbereich (52) zu simulieren, wobei die wenigs-
tens eine Anwesenheitssimulationsvorrichtung (8,
81, 82, 83, 84, 85) wenigstens eine an dem Außen-
gerät (2) vorgesehene elektronisch steuerbare Stim-
mausgabe (85) umfasst.

7. Verfahren zum Betrieb eines Türkommunikations-
systems (1), das die folgenden Schritte umfasst:

- Bereitstellen wenigstens eines Außengeräts
(2), das in einem Außenbereich (51) eines Bau-
werks (5) ortsfest angeordnet ist, wobei der Au-
ßenbereich (51) durch eine Tür (9) von einem
Innenbereich (52) des Bauwerks (5) abtrennbar
ist;
- Bereitstellen wenigstens eines von dem Au-
ßengerät (2) räumlich separaten Innengeräts
(3), das zumindest von dem Innenbereich (52)
aus mit dem Außengerät (2) über wenigstens
eine drahtlose Kommunikationsverbindung (7)
verbindbar ist;
- bei Bedarf Herstellen der drahtlosen Kommu-
nikationsverbindung (7) für die Kommunikation
zwischen einer in dem Außenbereich (51) be-
findlichen Person und einer in dem Innenbereich
(52) befindlichen Person;

gekennzeichnet durch,
die folgenden weiteren Schritte:

- Bereitstellen wenigstens einer Anwesenheits-
simulationsvorrichtung (8, 81, 82, 83, 84, 85),
die ausgebildet ist, in einer für eine in dem Au-
ßenbereich (51) befindliche Person wahrnehm-
baren Weise die Anwesenheit einer Person in
dem Innenbereich (52) zu simulieren, wobei die
wenigstens eine Anwesenheitssimulationsvor-
richtung (8, 81, 82, 83, 84, 85) wenigstens eine
an dem Außengerät (2) vorgesehene elektro-
nisch steuerbare Stimmausgabe (85) umfasst;
- Detektieren eines Auslöseereignisses durch
das Außengerät (2), wobei das Auslöseereignis
durch eine in dem Außenbereich befindliche
Person ausgelöst wird; und
- in Abhängigkeit von dem Auslöseereignis Er-
zeugen von Steuersignalen (80) durch eine
elektronische Steuereinrichtung (4) zum Steu-
ern der Anwesenheitssimulationsvorrichtung (8,
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81, 82, 83, 84, 85).

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein an der Tür (9) angeordnetes
Funkschloss (91) automatisch geöffnet wird, wenn
an einer Authentifizierungsschnittstelle (22, 221) des
Außengeräts (2) eine autorisierte Person und/oder
ein autorisierter Sicherheitstoken erfasst wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Innengerät
(3) eine Signalfunktion ausgelöst wird, wenn ein an
dem Außengerät (2) vorgesehenes Signalbetäti-
gungselement (28) betätigt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Betätigung des Signalbetäti-
gungselements (28) automatisch mittels einer an
dem Außengerät (2) angeordneten Kamera (24) we-
nigstens ein Bild aufgenommen und an das Innen-
gerät (3) übertragen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8 und einem der Ansprü-
che 9 oder 10, gekennzeichnet durch die folgenden
Schritte:

- Erkennen durch eine Steuerlogik (41) der elek-
tronischen Steuereinrichtung (4), dass ein an
dem Außengerät (2) vorgesehener Bewegungs-
sensor (26) eine Bewegung detektiert hat, und
- Überprüfen durch die Steuerlogik (41), ob in-
nerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne nach
dem Erkennen, dass der Bewegungssensor
(26) die Bewegung detektiert hat,

- das Signalbetätigungselement (28) betä-
tigt wird und/oder
- an der Authentifizierungsschnittstelle (22,
221) eine autorisierte Person und/oder ein
autorisierter Sicherheitstoken erfasst wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- an dem Innengerät (3) eine Signalfunktion aus-
gelöst wird, und
- automatisch mittels einer an dem Außengerät
(2) angeordneten Kamera (24) wenigstens ein
Bild aufgenommen und an das Innengerät (3)
übertragen wird, wenn die Überprüfung ergibt,
dass innerhalb der vorbestimmten Zeitspanne
- das Signalbetätigungselement (28) nicht betä-
tigt worden ist und
- an der Authentifizierungsschnittstelle (22, 221)
keine autorisierte Person und kein autorisierter
Sicherheitstoken erfasst worden ist.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Anwesenheitssimulations-
vorrichtung (8, 81, 82, 83, 84, 85) durch die elektro-
nische Steuereinrichtung (4) automatisch aktiviert
wird, wenn die Überprüfung ergibt, dass innerhalb
der vorbestimmten Zeitspanne

- das Signalbetätigungselement (28) nicht betä-
tigt worden ist und
- an der Authentifizierungsschnittstelle (22, 221)
keine autorisierte Person und kein autorisierter
Sicherheitstoken erfasst worden ist.

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerlogik (41) ferner überprüft,
ob der Bewegungssensor (26) innerhalb der vorbe-
stimmten Zeitspanne eine weitere Bewegung er-
fasst, und dass die Anwesenheitssimulationsvor-
richtung (8, 81, 82, 83, 84, 85) durch die elektroni-
sche Steuereinrichtung (4) automatisch aktiviert
wird, wenn die Überprüfung ergibt, dass innerhalb
der vorbestimmten Zeitspanne

- der Bewegungssensor (26) eine weitere Be-
wegung detektiert hat,
- das Signalbetätigungselement (28) nicht betä-
tigt worden ist und
- an der Authentifizierungsschnittstelle (22, 221)
keine autorisierte Person und kein autorisierter
Sicherheitstoken erfasst worden ist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
gekennzeichnet, durch die folgenden weiteren
Schritte:

- Überprüfen durch die Steuerlogik (41), ob in-
nerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne nach
dem Aktivieren der Anwesenheitssimulations-
vorrichtung (8, 81, 82, 83, 84, 85)

- der Bewegungssensor (26) eine weitere
Bewegung detektiert,
- das Signalbetätigungselement (28) betä-
tigt wird, und/oder
- an der Authentifizierungsschnittstelle (22,
221) eine autorisierte Person und/oder ein
autorisierter Sicherheitstoken erfasst wird,
und

- wenn die Überprüfung ergibt, dass innerhalb
der vorbestimmten Zeitspanne

- der Bewegungssensor (26) eine weitere
Bewegung detektiert hat,
- das Signalbetätigungselement (28) nicht
betätigt worden ist und
- an der Authentifizierungsschnittstelle (22,
221) keine autorisierte Person und kein au-
torisierter Sicherheitstoken erfasst worden
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ist,

automatisches Aufnehmen wenigstens eines
Bildes mittels einer an dem Außengerät (2) an-
geordneten Kamera (24) und Übertragen des
Bildes an das Innengerät (3).
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